
Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Stadtkämmerer: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Beigeordneter 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

Stadtbaurat: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.09.2009 

 Vorlage Nr. 09/0367 
Federf. Stadtamt: Organisations- und Personalamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss BM Roland 21.09.2009  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Ausschreibung der Stelle einer/eines Beigeordneten 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Wahlzeit des Ersten Beigeordneten Dr. Wolfgang Andriske, Dezernat III, endet am 
14.03.2010. Herr Dr. Andriske hat erklärt, dass er nach drei Amtsperioden für eine erneute 
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht. 
 
Nach § 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
sind die Stellen der Beigeordneten auszuschreiben, nur bei Wiederwahl kann hiervon ab-
gesehen werden. 
Zu beachten ist ferner, dass nach § 71 Abs. 3 GO NRW in Großen kreisangehörigen Ge-
meinden ein Beigeordneter die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst besitzen muss. 
Die Verwaltung schlägt vor, in der Ausschreibung die Befähigung zum Richteramt (rechts-
wissenschaftliches Studium an einer Universität mit der ersten Prüfung und anschließen-
dem Vorbereitungsdienst mit der zweiten Staatsprüfung) zu fordern. 
 
Es ist vorgesehen, den beigefügten Ausschreibungstext in folgenden Fachzeitschriften zu 
veröffentlichen: 
 

• AKP (Fachzeitschrift für alternative Kommunalpolitik) 
• Demokratische Gemeinde 
• Kommunalpolitische Blätter 
• NJW (Neue Juristische Wochenzeitschrift) 
• Vakanzen-Zeitung 

 
Rechtsgrundlage für die Eingruppierung ist die Verordnung über die Eingruppierung der 
kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen 
durch die Gemeinden und Gemeindeverbände (Eingruppierungsverordnung - EingrVO). 
 
Über die Bestellung einer/eines Beigeordneten zum allgemeinen Vertreter des Bürger-
meisters soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Zusätzliche Personalkosten entstehen nicht. 
 
keine  

  
folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 

Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 

Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Die Stelle einer/eines Beigeordneten ist in den genannten Fachzeitschriften auszuschrei-
ben (Ausschreibungstext – s. Anlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

          R o l a n d  
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


